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Stadt Schmölln                                                             Schmölln, 19.03.2025  

                                                             
Stadtrat Schmölln        Vorl.-Nr.: V 0130/2025 
 
 
 
 

B e s c h l u s s v o r l a g e 
 
 
Betreff:  Zweckvereinbarung  

zur gemeinsamen Aufgabenerfüllung der Straßenreinigung, 
Grünflächenpflege, Pflege von Straßenbegleitgrün, Rad- und 
Wanderwegen 

 
Einreicher:  Bürgermeister 
  
 
 

Beratungsfolge 7. Tagung Hauptausschuss am  
18.03.2025 

Abstimmung 

  Ja-Stimmen keine 
Abstimm.   Nein-Stimmen 

  Stimmenthaltung 

Beratungsstatus Nicht öffentlich / vorberatend  
 

 
 

Beratungsfolge 8. Stadtratssitzung am 
27.03.2025 

Abstimmung 

  Ja-Stimmen  

  Nein-Stimmen  

  Stimmenthaltung  

Beratungsstatus öffentlich / beschließend 

  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat der Stadt Schmölln ermächtigt den Bürgermeister zum Abschluss der 
beigefügten Zweckvereinbarung zur gemeinsamen Aufgabenerfüllung der Straßenreinigung, 
Grünflächenpflege, Pflege von Straßenbegleitgrün, Rad- und Wanderwegen.  
 
 
Sachdarstellung: 
 
Die Stadt Schmölln stellt der Stadt Gößnitz zur Erfüllung der Aufgabe der Straßenreinigung die 
Straßenkehrmaschine einschließlich Fahrer zur Verfügung. Im Gegenzug unterstützt die Stadt 
Gößnitz die Stadt Schmölln bei der Pflege von Rad- und Wanderwegen nach Bedarf. 
 
Die Stadt Gößnitz möchte zukünftig zur Unterstützung bei der Grasmahd auch den Unimog der 
Stadt Schmölln mit Mähaufsatz einsetzen. Da die Zweckvereinbarung infolgedessen einige 
Änderungen erfährt wurde ein neuer Entwurf erarbeitet.  
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Die Kostensätze für die zur Verfügung gestellte Technik wurden überprüft (Kehrmaschine) bzw. 
neu kalkuliert (Unimog). Im Gegenzug hat die Stadt Gößnitz den Personaleinsatz und den 
Multicar kalkuliert.  
 
Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Bauhöfen funktioniert reibungslos; die –
Zusammenarbeit wird als sehr gut eingeschätzt. 
 
 
 
 
 
 
Sven Schrade      
Bürgermeister                         
 
 
 
Anlage:  Zweckvereinbarung zur gemeinsamen Aufgabenerfüllung der 

Straßenreinigung, Pflege von Straßenreinigung, Grünflächenpflege, Pflege von 
Straßenbegleitgrün, Rad- und Wanderwegen (inkl. Anlagen) 

 
 
Hinweis: Beschlussvorlage-Originalausfertigung hinterlegt  
  im Stadtratsbüro der Stadtverwaltung Schmölln 
 
 
 


